
schriftlich oder zu Protokoll der Geschäfts
stelle des Gerichts erster Instanz bzw. beim 
Staatsanwalt des Kreises eingereicht werden 
kann — muß Aufschluß über die genaue 
Höhe des Vermögensschadens geben. Zu 
diesem Zweck sind Lohnbescheinigungen, 
Unterhaltsbelege, Quittungen oder ähnliche, 
die Höhe des Anspruchs stützende Doku
mente mit einzureichen. Die Entscheidung 
des Obersten Gerichts bzw. des General
staatsanwalts ist endgültig.

War die Inhaftnahme oder die Verurtei
lung auf Grund einer wissentlich falschen 
Anschuldigung erfolgt, kann der Staat 
gegenüber dem Täter der falschen Anschul
digung nach ihrer rechtskräftigen Feststel

lung Regreß Anspruch bis zur Höhe der ge
leisteten Entschädigung geltend machen 
(§ 372 a). Der Regreßanspruch wird von 
demjenigen geltend gemacht, der die Ent
schädigung gezahlt hat, d. h. vom Obersten 
Gericht oder vom Generalstaatsanwalt. 
Wird der Entschädigte im Wege eines Kassa
tion- oder Wiederaufnahmeverfahrens 
unter Aufhebung der bisherigen Entschei
dung verurteilt, wird die gezahlte Entschä
digung auf dem Verwaltungswege eingezo
gen.6

6 Vgl. „Beschluß des Präsidiums .. Л a. a. O., 
S. 4.


